
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mitteilungen März 2010 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen ! 
 
mit dem heutigen Rundschreiben versenden wir die Einladungen für die diesjährige 44. 
Ordentliche Mitgliederversammlung, die am Freitag, dem 7. Mai 2010 im Schloss in 
Saarbrücken stattfinden wird. Der Beginn der Veranstaltung ist auf 13.00 Uhr festgelegt.  
Während der Mitgliederversammlung wird für Gäste eine Besichtigung des Schlosses und 
der Burgruine angeboten. Auch in diesem Jahr findet im Anschluss an die eigentliche 
Mitgliederversammlung eine gemeinsame Veranstaltung statt. Vorgesehen ist eine 
Busfahrt zur Basilika St. Johann und ein festliches Orgelkonzert, vorgetragen und erläutert 
durch den Kantor der Basilika Herrn Bernard Leonardy.  
Den weiteren Programmablauf und die zeitlichen Abläufe entnehmen Sie bitte dem Text 
der Einladungskarte. 
Über die Homepage der VSVI unter www.vsvi-rlpsaar.de besteht eine Anmeldemöglichkeit 
per Internet. Ansonsten bitten wir die Anmeldungen direkt an die Geschäftsstelle zu 
richten. Für die Teilnahme am Abendprogramm ist mit der Anmeldung ein 
Kostenanteil von 25,00 € / Person zu leisten. (Verrechnungsscheck oder Überweisung 
bis zum 20.04.2007 auf das Konto Nr. 138982, BLZ 570 501 20, bei der Sparkasse 
Koblenz) 
 
Für die Mitglieder und die Gäste werden 2 Busverbindungen bereitgestellt.  
 
Busstrecke Cochem/ Koblenz/ Trier/ Saarbrücken  mit folgenden Zusteigemöglichkeiten: 
9.00 Uhr Cochem, Busparkplatz an der B 49; 10.00 Uhr Koblenz P+ R Oberwerth, 10.10 
Uhr Koblenz Sparda- Bank in der Schlossstraße; 11.40 UhrTrier LBM Dasbachstraße 15 c;  
 
Busstrecke Bad Kreuznach/ KL/ Saarbrrücken mit folgenden Zusteigemöglichkeiten: 
10.00 Uhr LBM Bad Kreuznach, Alzeyer Straße 27 ; 11.10 Uhr BAB A6 Ausf. Grünstadt, 
Mitfahrerparkpl.;  12.00 Uhr  BAB A 6, Ausf. Kaiserslautern-Mitte Mitfahrerparkpl.„PRE 
Park“ (Kreisverkehrsplatz);   12.15 Uhr   BAB A 6, Ausf. Landstuhl/Ramstein 
Mitfahrerparkpl „Am Kohlwäldchen“ (Rückseite SM Landstuhl) 
(Zusatz:die letzten beiden Haltestellen werden nur dann angefahren, sofern Anmeldungen hierfür vorliegen.) 
 
Über eine große Teilnehmerzahl würden wir uns freuen. 
 
Bitte notieren Sie auch den Termin der Mitgliederversammlung der FGVSVI, die am 
29.4.2010 mit Beginn um 15.00 Uhr auf dem Fahrgastschiff „Deutsches Eck“ (neben dem 



Pegelhaus am Rheinufer) ausgerichtet wird. Im Anschluss findet ab ca. 17.00 Uhr die 
Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Koblenz statt. 18.15 Ablegen des Schiffes zur 
Besichtigung der BUGA- Baustellen von der Wasserseite aus.   
 
In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie auch den Flyer 1/2010 der BSVI zum 
Thema „Klimaschutz und Straßenverkehr“, sowie die Ankündigungen dreier Seminare 
und einer Exkursion aus dem aktuellen Fortbildungsprogramm. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Bernd Hölzgen, 1. Vorsitzender) 



Zur  Teilen Sie bitte der Landesgeschäftsstelle alle Veränderungen bezüglich Anschrift, Bankein-
Beachtung:  zug,  Arbeitgeber und Dienststelle unverzüglich mit. Wir danken dies Ihnen mit  einer schnellen

 und  sicheren Postzustellung.

Das jährliche Seminarprogramm stellt ein umfangreiches und vielseitiges Bildungsangebot mit
aktuellen Themen dar. Die Teilnahme an Seminaren ist für VSVI- und FGVSVI-Mitglieder in
der Regel kostenlos. Fahrtkosten, Spesen und evtl. Übernachtungen müssen vom Teilnehmer
selbst getragen werden, sofern nicht der Arbeitgeber einen Zuschuss leistet.
Für die Vorbereitung der Seminare ist es unerlässlich, die Teilnehmerzahl − insbesondere für
die Bereitstellung angemessen großer Tagungsräume − frühzeitig zu kennen.
Wir bitten daher um eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung an den Seminarleiter.
Bei unter 15 Anmeldungen wird ein Seminar abgesagt. Eine Teilnahmebestätigung erfolgt
nicht. Anmeldeschluss ist in aller Regel 14 Tage vor der Veranstaltung.
Die juristischen Mitglieder der FGVSVI erhalten jährlich Seminargutscheine. In der Re-
gel werden diese dem Jahresinfoheft als Beilage hinzugefügt. Ingenieurbüros, Baufir-
men und Kommunen je 8 Gutscheine, weitere Teilnahmen müssen bezahlt werden.

Nichtmitglieder in VSVI oder FGVSVI müssen eine Teilnehmergebühr  entrichten, an-
sonsten ist die Seminarteilnahme nicht möglich. Der Kostenbeitrag ist vor der Veran-
staltung auf eines der VSVI-Konten zu überweisen. 

Die Teilnahme an Exkursionen wird besonders bestätigt. Der Bewerber ist sodann zur
Teilnahme und zur Entrichtung des Reisepreises verpflichtet. Die Teilnahme ist nur dann
gesichert, wenn der Kostenanteil innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestätigung auf einem
der VSVI-Konten eingegangen ist. Im Kostenanteil des Teilnehmers ist eine Ver-
sicherungsgebühr von ¤ 0,92 pro Tag enthalten. Versichert sind alle VSVI- und FGVSVI-
Mitglieder.
Wer trotz verbindlicher Anmeldung an der Exkursion nicht teilnehmen kann, ist berechtigt einen
Ersatzteilnehmer zu benennen. Im Falle des Rücktritts kann der Veranstalter eine angemessene
Entschädigung verlangen.
Exkursionen können aus FGVSVI-Mitteln bezuschusst werden, sofern die Fördervoraus-
setzungen erfüllt sind.
Mehrtägigen Exkursionen geht in aller Regel eine unverbindliche Voranfrage zur Ermitt-
lung des Mitgliederinteresses voraus.

 Hinweise für die Teilnahme an Seminaren und Exkursionen der VSVI
Seminare:

Exkursionen:


